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Anlage zum Teilnehmendenfragebogen „Eintritt“ 

Ausfüllhilfe  

Diese Ausfüllhilfe soll Ihnen bei der Beantwortung des Fragebogens helfen. Bitte erörtern Sie 

offenbleibende Fragen mit dem Projektträger bzw. der Projektleitung. Die Nummerierung der 

Ausfüllhilfe entspricht der Nummerierung des Fragebogens. 

 

Basisangaben 

Fragen 1-6 

Die Basisangaben zum ESF-Programm, dem ESF-Projekt sowie Beginn- und Enddatum der geplanten 

Förderung werden vom Projektträger ausgefüllt.  

 

Erwerbsstatus 
 

zu Frage 11: 

Bitte geben Sie an, ob Sie derzeit Arbeitslosengeld (von der Agentur für Arbeit) oder 

Arbeitslosengeld II (vom Jobcenter; umgangssprachlich auch "Hartz-IV") oder keine der beiden 

genannten Leistungen beziehen. Wenn Sie derzeit gleichzeitig Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld 

II beziehen, kreuzen Sie bitte beides an. 

 

zu Frage 12.1 bis 12.3: 

Bitte geben Sie zunächst an, wie lange Sie bereits arbeitslos gemeldet sind (weniger als 6 Monate; 6 

bis unter 12 Monate, mehr als 12 Monate). Die Meldung zur Arbeitslosigkeit erfolgte entweder bei 

der Agentur für Arbeit oder beim Jobcenter. Wenn Sie unmittelbar vor dem Bezug von 

Arbeitslosengeld II das Arbeitslosengeld bezogen haben, kreuzen Sie bitte den Zeitraum an, der dem 

Gesamtzeitraum entspricht. Sind sie nicht arbeitslos gemeldet, kreuzen sie bitte alle drei Fragen nach 

der Dauer mit "nein" an. 

 

zu Frage 12.4: 

Bitte kreuzen Sie "ja" an, falls mindestens eine der genannten Sachverhalte auf Sie zutrifft: 

 

Bitte kreuzen Sie "ja" an, falls Sie an in den vergangenen 12 Monaten während ihrer Arbeitslosigkeit 

an einer Fördermaßnahme der Arbeitsagentur oder des Jobcenters teilgenommen haben. Bitte 

kreuzen Sie "ja" nur dann an, falls diese Fördermaßnahme mindestens 3 Monate dauerte. 

Bei Fördermaßnahmen kann es sich bspw. um geförderte berufliche Weiterbildung, Förderung der 

Aufnahme einer Beschäftigung durch Eingliederungszuschuss oder andere Aktivierungsmaßnahmen 

handeln.  

 

Bitte kreuzen Sie "ja" an, falls Sie in den vergangenen 12 Monaten während ihrer Arbeitslosigkeit zu 

einem Zeitpunkt (mind. 1 Tag) eine von der Arbeitsagentur oder dem Jobcenter geförderte 

Beschäftigung ausgeübt haben (bspw. Arbeitsgelegenheit, Teilnahme am Programm "Bürgerarbeit 

oder ähnliches).  
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Bitte kreuzen Sie "ja" an, falls Sie in den vergangenen 12 Monaten während ihrer Arbeitslosigkeit zu 

einem Zeitpunkt (mind. 1 Tag) eine Beschäftigung ausgeübt haben, die eine regelmäßige Arbeitszeit 

von 15 Stunden pro Woche oder mehr hatte. 

 

Bitte kreuzen Sie "ja" an, falls Sie in den vergangenen 12 Monaten während ihrer Arbeitslosigkeit 

aufgrund einer Krankheit (auch Mutterschutz u.ä.), die 6 Wochen oder länger andauerte, 

arbeitsunfähig waren. 

 

Zu Frage 13: 

Bitte kreuzen Sie ja an, falls Sie bei einer Agentur für Arbeit /einem Jobcenter arbeitssuchend 

gemeldet sind. Dies beinhaltet auch Personen, die bei der Agentur für Arbeit bzw. beim Jobcenter 

arbeitslos gemeldet sind, da diese i.d.R. gleichzeitig auch arbeitsuchend sind. Personen, deren 

Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis endet und die sich spätestens drei Monate vor dessen 

Beendigung persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend gemeldet haben, kreuzen bitte 

ebenfalls „ja“ an. 

 

 

Bitte geben Sie bei den nachfolgenden Fragen 15.1 bis 15.8. an, welcher beruflichen Tätigkeit 

Sie unmittelbar vor Eintritt in die ESF-Maßnahme bzw. unmittelbar vor Beginn der ESF-

Förderung nachgegangen sind.  

 

Zu Frage 14.1:  

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie sozialversicherungspflichtig in Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt 

nicht zeitgleich arbeitslos gemeldet sind (z.B. Arbeiter/in, Angestellte/r). Beamte und Berufssoldat/ 

innen sind zwar nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, sollen die Frage 14.1 aber auch mit „ja“ 

beantworten, um als Erwerbstätige gezählt werden zu können. 

 

Zu Frage 14.2:  

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie geringfügig beschäftigt sind (umgangssprachlich „Mini-Job“) nicht 

zeitgleich arbeitslos gemeldet sind. 

 

Zu Frage 14.3:  

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie selbständig tätig oder mithelfende/r Familienangehörige/r sind.  

 

Zu Frage 14.4: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie eine allgemeinbildende Schule besuchen (bspw. Hauptschule, 

Realschule, Gymnasium, Gesamtschule oder Förderschule).  

 

Zu Frage 14.5: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie zurzeit eine betriebliche Berufsausbildung absolvieren. 

 

Zu Frage 14.6: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie zurzeit eine schulische oder außerbetriebliche Berufsausbildung 

absolvieren, z.B. an einer Berufsfachschule. 

 

Zu Frage 14.7: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie ein Vollzeitstudium absolvieren. 
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Zu Frage 14.8: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie eine sonstige Aus- oder Weiterbildung (keine betriebliche, 

schulische oder außerbetriebliche Berufsausbildung) absolvieren. 

 

Zu Frage 14.9: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie zurzeit nicht erwerbstätig sind. Bitte kreuzen Sie auch „ja“ an, falls 

Sie freiwillig Wehrdienst leisten oder an Freiwilligendiensten teilnehmen, sich Vollzeit in Elternzeit 

befinden oder Hausmann/Hausfrau sind.  

 

 

Bildungsstand 

Für jeden Teilnehmenden wird der höchste schulische und berufliche Abschluss berichtet. Dies wird 

in den Fragen 15 und 16 ermittelt.  

 

Zu Frage 15.1: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie als höchsten schulischen Abschluss einen Förderschulabschluss 

besitzen. In manchen Bundesländern wird dieser Schultyp auch Sonderschulen für Lernhilfe, 

Förderzentrum, Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt oder Hilfsschule genannt. 

Bitte kreuzen Sie daher „ja“ an, wenn Sie den höchsten schulischen Abschluss an einer dieser Schulen 

erworben haben. 

 

Zu Frage 15.2: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie als höchsten schulischen Abschluss einen (qualifizierenden) 

Hauptschulabschluss/ ersten allgemeinbildenden Schulabschluss bzw. die Berufsschulreife/ 

Berufsreife besitzen.  

 

Zu Frage 15.3: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie falls Sie als höchsten schulischen Abschluss einen mittleren 

Schulabschluss, z.B. einen Realschulabschluss oder die Fachoberschulreife besitzen. 

 

Zu Frage 15.4: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie als höchsten schulischen Abschluss ein Berufsvorbereitungsjahr 

bzw. Berufsorientierungs-/ Ausbildungsvorbereitungsjahr absolviert haben. 

 

Zu Frage 15.5: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie als höchsten schulischen Abschluss ein Berufsgrundbildungsjahr 

absolviert haben, das als 1. Ausbildungsjahr anerkannt wird.  

 

Zu Frage 15.6 a und b: 

Bitte kreuzen Sie „a“ mit  „ja“ an, falls Sie als höchsten schulischen Abschluss das Abitur oder die 

Fachhochschulreife auf dem 1. Bildungsweg erworben haben (z.B. auf einem Gymnasium, einer 

Gesamt- oder Fachoberschule).  

 

Bitte kreuzen Sie „b“ mit  „ja“ an, falls Sie als höchsten schulischen Abschluss das Abitur oder die 

Fachhochschulreife auf dem 2. Bildungsweg erworben haben (z.B. an einer Kollegschule oder einem 

Abendgymnasium). 
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Zu Frage 15.7 a und b: 
Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie (noch) keinen schulischen Abschluss besitzen, aber mindestens 4 
Jahre eine Schule besucht haben. 

 

Bitte kreuzen Sie „b“ mit „ja“ an, falls Sie (noch) keinen schulischen Abschluss besitzen und eine 

Schule weniger als 4 Jahre besucht haben. 

 

Zu Frage 16.1: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie Ihren höchsten beruflichen Abschluss im Rahmen einer 

betrieblichen Lehre/ Ausbildung an einer Berufsfachschule oder im Rahmen einer sonstigen 

schulischen Berufsausbildung erworben haben. 

 

Zu Frage 16.2: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Ihr höchster beruflicher Abschluss ein Fachhochschul-

/Universitätsabschluss mit dem akademischen Grad Bachelor, Meisterbrief oder ein gleichwertiges 

Zertifikat ist. Kreuzen Sie bitte auch “ja“ an, falls Sie als höchsten beruflichen Abschluss einen Diplom 

(FH)-Studiengang, Diplomstudiengang (FH) einer Verwaltungsfachhochschule oder einen 

Diplomstudiengang an einer Berufsakademie erfolgreich absolviert haben. 

 

Zu Frage 16.3: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Ihr höchster beruflicher Abschluss ein(Fach)Hochschul-

/Universitätsabschluss mit dem akademischen Grad Master oder Magister ist. Kreuzen Sie bitte auch 

ja an, falls Sie als höchsten beruflichen Abschluss einen Diplom (Universität)-Studiengang (auch 

Lehramt, Staatsprüfung, Magisterstudiengang, künstlerische und vergleichbare Studiengänge) 

erfolgreich absolviert haben. 

 

Zu Frage 16.4: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie promoviert haben. 

 

Zu Frage 16.5: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie (noch) keinen Berufsabschluss besitzen. 

 

 

 
Weitere Merkmale 

 
Bei den Fragen 20 bis 25 besteht ein Auskunftsverweigerungsrecht. 
 

Zu Frage 20: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.  

 

Zu Frage 21: 

Diese Frage ist nur zu beantworten, falls bei Frage 20 „ja“ angekreuzt wurden. Bitte geben Sie „ja“ 

an, falls Sie zu einer der in Deutschland anerkannten Minderheiten gehören: Sinti und Roma, in 

Brandenburg und Sachsen Sorben, in Schleswig-Holstein Dänen, in Schleswig-Holstein und 

Niedersachsen Friesen.  

 

Zu Frage 22: 
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Diese Frage ist nur zu beantworten, falls bei Frage 20 „ja“ angekreuzt wurden. Bitte geben Sie „ja“ 

an, falls Sie, Ihre Eltern oder ein Elternteil nicht in Deutschland geboren sind und 1950 oder später 

nach Deutschland einwanderten. Bitte kreuzen Sie auch „ja“ an, falls Sie ausländischer Herkunft 

sind. 

 

Zu Frage 23: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie einen Schwerbehindertenausweis oder einen amtlichen Bescheid 

über die gleichwertige Feststellung haben.  

 

Zu Frage 24: 

Bitte kreuzen Sie „nein“ an, falls Sie obdachlos sind, also auf der Straße bzw. in einer Notunterkunft 

leben oder von drohender Wohnungslosigkeit bedroht sind.  

 

Zu Frage 25: 

Bitte kreuzen Sie „ja“ an, falls Sie aufgrund sonstiger Merkmale gegenüber anderen Menschen 

benachteiligt sind. Hierunter fallen bspw. Personen, die aufgrund des Aufenthaltstatus auf dem 

Arbeitsmarkt benachteiligt sind, Haftentlassene, Analphabeten und Drogenabhängige. 
 


